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Hautschutz beim Umgang mit Gefahrstoffen
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Bausteine für de

Arbeitsbereich Arbeitsverfahren Schutzhandschuhe

Tätigkeiten

Auswahl der
Bereiche mit
Hautgefährdung
auf der Grund-
lage einer

Gefährdungs-

beurteilung

Auswahl der Bereiche
mit Hautgefährdung auf
der Grundlage einer

Gefährdungs-

beurteilung

Besonders zu beachten
ist der Umgang mit

• wasserlöslichen und
nicht wasserlöslichen
Gefahrstoffen,

• stark anhaftenden 
Verschmutzungen,

• wässrigen Arbeits-
stoffen einschließlich
Feuchtarbeit,

• mechanischen 
Belastungen,

•  wechselnden 
Arbeitsstoffen.

• Zum Schutz vor chemischen
Belastungen mit wasserlöslichen
und nicht wasserlöslichen
Arbeitsstoffen Chemikalien-
schutzhandschuhe der Katego-
rie III verwenden (meist Nitril-,
Butyl- oder Fluorkautschuk).
Material und Dicke des Hand-
schuhs müssen entsprechend der
Intensität und Dauer der Belas-
tung ausgewählt werden. 

• Zum Schutz vor Säuren und Lau-
gen und bei Reinigungsarbeiten
eignen sich Handschuhe aus
Naturlatex (Kat. III).

• Bei Kontakt mit Zement, stauben-
den Arbeitsstoffen und bei War-
tungsarbeiten eignen sich
besonders Nitril beschichtete
Baumwollhandschuhe.

Bei der Auswahl geeigneter

Schutzhandschuhe Hinweise im

Sicherheitsdatenblatt und

Angaben der Handschuhher-

steller beachten.



n Hautschutzplan

Hautschutzmittel Hautreinigungsmittel Hautpflegemittel

Hautschutzmittel für unbedeckte
Körperpartien vor jedem Arbeits-
beginn, auch nach Pausen sorg-
fältig auftragen. 

• Für wasserunlösliche Gefahr-
stoffe (Öle, Fette, Lacke, Kleb-
stoffe...) sind wasserlösliche,
fettarme Hautschutzmittel,
sogenannte „Öl in Wasser“-
Emulsionen (O/W) geeignet. 

• Für wasserlösliche Gefahrstoffe
(Kalk, Zement, Säuren, Laugen,
Reinigungs- und Desinfektions-
mittel...) sind wasserunlösliche,
fetthaltige Hautschutzmittel,
sogenannte „Wasser in Öl“-
Emulsionen (W/O) geeignet. 

• Unter Schutzhandschuhen
gerbstoffhaltige Hautschutz-
cremes oder Baumwollunter-
ziehhandschuhe verwenden.

Mittel für spezielle 

Belastungen beim 

Vertreiber oder 

Hersteller erfragen.

• Schonende Hautrei-
nigungsmittel nach
der Arbeit und vor
Pausen verwenden.

• Keine unverdünnten
Lösungsmittel ver-
wenden.
Auf scharfkantige
Reibemittel, Bürsten
und Bimsstein ver-
zichten.

• Lösung- und 
reibemittelhaltige
Reinigungsmittel nur
bei hartnäckigen
Verschmutzungen
einsetzen.  

Mittel für spezielle

Belastungen beim

Vertreiber oder 

Hersteller erfragen.

• Hautpflegemittel
mit rückfettenden
und feuchtigkeits-
spendenden 
Eigenschaften
nach Arbeitsende 
auftragen.

• Hautpflege auch
zu Hause fortset-
zen.

Mittel für spezielle

Belastungen beim

Vertreiber oder

Hersteller erfragen.



Rangfolge der Schutzmaßnahmen!

1. Ersatzstoffprüfung
2. technische Maßnahmen
3. organisatorische Maßnahmen
4. persönliche Schutzausrüstungen  

(Schutzkleidung, Hautmittel,  …)

Regeln für den Hautschutz be

Schutzhandschuhe haben Vorrang vor der 
Anwendung von Hautschutzmitteln!

Um die Schwitzneigung unter Schutzhandschuhen zu redu-
zieren, sollten Baumwollunterziehhandschuhe oder speziel-
le, gerbstoffhaltige Hautschutzcremes verwendet werden.
Nur für den Verwendungszweck geeignete Handschuhe
benutzen. Die Nutzungsdauer des Handschuhs kann beim
Hersteller erfragt werden. 
Nach Überschreiten der Gesamtnutzungsdauer darf der
Handschuh nicht wieder verwendet werden.  

Direkten Hautkontakt mit Gefahrstoffen 
grundsätzlich meiden!

Je nach Art der Tätigkeit können Schutzkleidung, Schutzbril-
le, Gesichtsschutz und Schutzhandschuhe erforderlich sein.
Hautmittel (zum Schutz, zur Reinigung und zur Pflege)
machen den persönlichen Hautschutz komplett.

Kennen Sie auch unsere anderen Broschüren zu diesem Thema?
Umgang mit sensibilisierenden Stoffen: Latexhandschuhe (M10)
Umgang mit sensibilisierenden Stoffen: Hinweise zur Umsetzung der 
TRGS 540 und 907 (M20)
Damit Ihnen auch in Zukunft alles glatt von der Hand geht…– 
Ein Merkblatt zum Hautschutz im Friseurhandwerk (M38)
Tipps zum Kauf persönlicher Schutzausrüstungen (M52)



Hautschutzberatung und frühzeitiges Vorgehen
bei Hauterscheinungen erhalten die Gesundheit
und die Arbeitsfähigkeit!

Individuelle Hautschutzberatung und Schulung durch 
den Betriebsarzt haben entscheidenden Einfluss auf den
Erfolg eines betrieblichen Hautschutzkonzeptes.  
Bei ersten Anzeichen von Hauterscheinungen den 
Betriebsarzt oder einen Hautarzt aufsuchen. Werden
beruflich verursachte Hauterscheinungen frühzeitig erkannt,
kann das Entstehen einer Berufskrankheit verhindert 
werden. 

im Umgang mit Gefahrstoffen

Der Hautschutzplan dient dem systematischen
Hautschutz und der Auswahl von geeigneten
Schutzmitteln! 

Sicherheitsfachkraft und Betriebsarzt müssen in die 
Erstellung des Hautschutzplanes und die Auswahl der
Schutzhandschuhe und Hautmittel einbezogen werden. 

Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemit-
tel bieten zusätzlichen Schutz und fördern die 
Hautregeneration!

Es gibt keine universellen Hautmittel. Die Auswahl geeigne-
ter Mittel richtet sich nach der Art der Tätigkeit und den
jeweiligen Gefahrstoffen. Hautschutz- und Hautpflegemittel
auf die gereinigte und gut abgetrocknete Haut auftragen.
Hautschutzmittel sollen auf der Haut einen Schutzfilm 
bilden, der das Anhaften und Eindringen von Gefahrstof-
fen verhindert. Hautreinigungsmittel sollen die Haut weder
zu stark austrocknen noch mechanisch beschädigen. 
Hautpflegemittel unterstützen die Hautregeneration. 



Durch Ersatzstoffe, technische oder organisatorische Maßnah-
men kann eine Hautgefährdung vollständig vermieden werden.
Sind diese Maßnahmen nicht möglich, beugen persönlicher
Hautschutz und regelmäßige Hautpflege einer Hauterkrankung 

wirksam vor. Hautschutzpläne sind eine notwendige 
Voraussetzung für systematisches Handeln im betrieb-

lichen Hautschutz. Gute arbeitsmedizinische und sicher-
heitstechnische Beratung und Betreuung garantieren den 
Erfolg von Hautschutzmaßnahmen.
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Haut hin – Haut nicht hin

…überlassen Sie das Schicksal Ihrer Haut    

nicht dem Zufall!




